
Betreff:AW: Replik zur UBI-Beratung vom 31.01.2020 über "DER,KLIMAFORSCHER", UBI-Verfahren b.830

Datum:Thu, 6 Feb 2020 12:55:36 +0000

Von:info@ubi.admin.ch

An:info@klimamanifest.ch

Sehr geehrter Herr Hoffmann

Besten Dank für Ihr Schreiben und auch für Ihr Interesse an den öffentlichen Beratungen von vergangener Woche.

Da die UBI über den Fall letzten Freitag entschieden hat, ist das Verfahren vor unserer Instanz beendet. Die schri:liche Entscheidbegründung wird dem

Beschwerdeführer in ein paar Wochen zugestellt.

Ich bi<e Sie um Verständnis, dass ich keine Fortsetzung der mündlichen Urteilsberatung vornehmen oder mich zu Ihrer "Replik" äussern kann. Dies

könnte dazu führen, dass ich in ähnlichen, zukün:igen Verfahren wegen des Anscheins der Befangenheit in den Ausstand treten müsste.

Vielen Dank übrigens für den hilfreichen Hinweis auf die veralteten Kontaktdaten. Wir haben diese in der Zwischenzeit aktualisiert.

Freundliche Grüsse

Mascha Santschi Kallay, Dr. iur.
Präsidentin

Unabhängige Beschwerdeinstanz
für Radio und Fernsehen UBI
Christoffelgasse 5, 3003 Bern
Tel. +41 58  46 2 55 **** (anonymisiert)
info@ubi.admin.ch
www.ubi.admin.ch

Von: Klimamanifest von Heiligenroth <info@klimamanifest.ch>

Gesendet: Montag, 3. Februar 2020 06:53

An: _RegInfra-Info UBI <info@ubi.admin.ch>

Cc: Rieder Pierre UBI

Betreff: Replik zur UBI-Beratung vom 31.01.2020 über "DER,KLIMAFORSCHER", UBI-Verfahren b.830

Sehr geehrte Frau UBI-Präsidentin Mascha Santschi Kallay,
beigefügt erhalten Sie meine 5-seitige Replik zu der Beschwerde-Behandlung vom 31.01.2020 zu Beschwerde b.830
Mein Name fiel ja am 31.01.2020 auch mehrfach bei den b.830-Ausführungen von Frau Catherine Müller.
Deshalb halte ich es für sehr wichtig durch meine beigefügte 5-seitige Replik ein paar wichtige Fakten richtigzustellen.
Ich hoffe, Sie verstehen durch die 5 Seiten auch, warum immer mehr Schweizer Bürger wegen der einseitigen und dadurch täuschenden
"Klimawandel"-Berichterstattung des SRF Beschwerden bei Ombudsstelle und UBI einreichen, was Sie ja auch am 31.01.2020 erwähnt haben.

Es liegt auch an Ihnen, die in der 5-seitigen Replik vorgetragenen wichtigen Argumente in Zukunft beim SRF Gehör zu verschaffen, denn auch die UBI-
Berichterstattung vom 31.01.2020 zu b.830 basierte leider auf solchen falschen Fakten, was ich Ihnen in der beigefügten 5-seitigen Replik an zwei
Sachverhalten nachweise.
Gerne würde ich Ihre sachliche und inhaltliche Bewertung zu dieser 5-seitigen Replik erfahren.

Ergänzend weise ich Sie auf diesem Wege auf eine m.E. Ungenauigkeit auf Ihrer Impressum-Webseite hin, hier:
https://www.ubi.admin.ch/de/impressum/
Es ist dort noch als Strasse "Monbijoustrasse 51 A" ausgewiesen.
Das dürfte - glaube ich - nicht mehr richtig, weil nicht mehr aktuell, sein.

Parallel habe ich soeben versucht, Ihnen das beigefügte Replik-Schreiben auch als FAX an +41 (0)58 462 55 58 zu schicken, aber die FAX-Nummer
scheint u.U. (nicht) mehr zu funktionieren. Womöglich ist die FAX-Nummer auf der UBI-Impressum-Webseite ebenfalls veraltet.

Herzliche Grüsse
Rainer Hoffmann
www.klimamanifest.ch

Fwd:	AW:	Replik	zur	UBI-Beratung	vom	31.01.2020	über	"DER,KL... about:blank
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